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(54) Staubsauger mit Anreichhilfe

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen
Staubsauger (1) mit einem auf einer Kabeltrommel (5)
aufwickelbaren Kabel (4) und einem damit verbundenen
Netzstecker (3), der mittels einer Hilfsvorrichtung mit ei-
ner daran befestigten Halteöse (13) aus einer Stauposi-
tion in eine Greifposition verlagerbar ist, und die Hilfsvor-
richtung ein entlang einer definierten Bewegungsbahn
bewegliches Stellelement aufweist.

Um einer Bedienperson eine Bückbewegung zum
Greifen des Netzsteckers zu ersparen, ohne die Hand-
habbarkeit und Verstaubarkeit des Staubsaugers (1)
nachteilig zu beeinflussen, wird vorgeschlagen, dass die
Gesamtlänge des Stellelements variabel ist und die Ge-
samtlänge des Stellelements in der Greifposition des
Netzsteckers (3) die Gesamtlänge des Stellelements in
der Stauposition des Netzsteckers (3) übersteigt.
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Beschreibung

Staubsauger mit Anreichhilfe

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Staubsauger mit einem auf eine Kabeltrommel auf-
wickelbaren Kabel und einem damit verbundenen Netz-
stecker, der mittels einer Hilfsvorrichtung mit einer daran
befestigten Halteöse aus einer Stauposition in eine Greif-
position verlagerbar ist, und die Hilfsvorrichtung ein ent-
lang einer definierten Bewegungsbahn bewegliches
Stellelement aufweist.
[0002] Aus der Schrift DE 102 60 764 A1 ist ein gat-
tungsgemäßer Staubsauger bekannt, bei dem der Netz-
stecker mit einem schwenkbaren Tragegriff aus einer Ru-
heposition in eine Greifposition gezogen werden kann.
Das Vorschwenken des Netzsteckers dient vor allem
dem Zweck, den Netzstecker aus der Vertiefung hervor-
zuholen, in der er bei aufgewickeltem Kabel verschwin-
det. Auch in der Greifposition bleibt der Stecker jedoch
im Wesentlichen auf dem Niveau des Staubsaugers, weil
der Tragegriff nur um eine Achse gedreht wird, so dass
ein Benutzer sich noch immer bücken muss, um den
Netzstecker greifen zu können. Dies stellt jedoch insbe-
sondere für ältere oder auf sonstige Weise in ihrer Be-
weglichkeit eingeschränkte Menschen, aber auch für alle
anderen Bedienpersonen einen Handhabungsnachteil
dar.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Hilfsvorrichtung zu schaffen, mit der es möglich ist,
einen Netzstecker in eine größere Höhe zu verbringen,
damit dieser leichter ergriffen werden kann. Gleichwohl
soll die Hilfsvorrichtung das kompakte Format eines
Staubsaugers und damit die Handhabbarkeit und Ver-
staubarkeit nach Möglichkeit nicht nachteilig beeinflus-
sen.
[0004] Die Aufgabe wird für einen gattungsgemäßen
Staubsauger gelöst, indem die Gesamtlänge des Stell-
elements variabel ist und die Gesamtlänge des Stellele-
ments in der Greifposition des Netzsteckers die Gesamt-
länge des Stellelements in der Stauposition des Netz-
steckers übersteigt.
[0005] Durch die Verwendung eines längenveränder-
lichen Stellelementes ist es möglich, den Netzstecker
aus einer bodennahen Stauposition in eine erhöhte Greif-
position zu verbringen. Mit dem Begriff der Stauposition
ist die räumliche Lage des Netzsteckers gemeint, in der
sich dieser bei vollständig oder zumindest nahezu voll-
ständig aufgerolltem Kabel befindet. Die Greifposition ist
die räumliche Lage des Netzsteckers, in der dieser von
einer Bedienperson ergriffen wird. Durch die Längenver-
änderlichkeit des Stellelementes als Hilfsvorrichtung
können Greifhöhen ermöglicht werden, die deutlich über
der Bauhöhe des Staubsaugers liegen, beispielsweise
kann sich die Greifposition des Netzsteckers sogar zu-
mindest annähernd in Hüfthöhe einer Bedienperson be-
finden. Das Stellelement kann aber auch wieder verkürzt
werden, wenn eine Anreichhilfe für den Netzstecker nicht

mehr benötigt wird und eine das Gehäuse des Staub-
saugers deutlich überragende Hilfsvorrichtung eher hin-
derlich wäre. Durch das längenveränderliche Stellele-
ment können also größere Anreichhöhen für den Netz-
stecker ermöglicht werden, ohne dass deshalb das Bau-
volumen oder der Raumbedarf des Staubsaugers im Üb-
rigen größer werden muss. Wegen der Längenveränder-
barkeit des Stellelementes wird die Handlichkeit des
Staubsaugers im Übrigen also nicht nachteilig beein-
trächtigt.
[0006] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
Stellelement aus einer Mehrzahl von Bauteilen zusam-
mengesetzt, durch deren jeweilige Relativlage zueinan-
der die Gesamtlänge des Stellelements variabel ist, wie
beispielsweise bei einem ein- oder mehrstufigen Tele-
skopauszug. Das Stellelement weist insbesondere tele-
skopierbare Rohre, Stäbe und/oder Leisten auf. Entspre-
chend gestaltete Stellelemente verfügen über eine aus-
reichende Stabilität und Längenflexibilität, sie beanspru-
chen nur einen verhältnismäßig geringen Bauraum und
sind vergleichsweise leicht. Es können auch pneuma-
tisch oder hydraulisch betriebene Hubzylinder, gegebe-
nenfalls mit einer Übersetzung, als Stellelement verwen-
det werden.
[0007] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
Stellelement ganz oder teilweise als Feder, insbesonde-
re Spann- oder Spiralfeder ausgestaltet, und/oder das
Stellelement weist eine Spann- oder Spiralfeder auf. Be-
steht das Stellelement ganz oder teilweise aus einer Fe-
der, kann diese gegen die Spannkraft der Feder ein- und
unter Ausnutzung der dabei angesammelten Spannkraft
wieder ausgefahren werden. Zusätzlich zur Feder kön-
nen noch weitere Teleskop- und/oder Führungselemente
vorgesehen sein. Die Verwendung einer Feder als ein
Bestandteil des Stellelements schafft eine zusätzliche
Flexibilität zur Seite, die insbesondere hilfreich ist, wenn
das Kabel zur Seite hin ausgezogen wird. Bei voll aus-
gefahrenem oder ausgezogenem Stellelement können
wegen der Hebelwirkung am oberen Ende des Stellele-
ments im Bereich der Halteöse erhebliche Hebelkräfte
auf das Stellelement einwirken, die durch ein flexibles
Endstück in der Spitze verringert und deren Angriffspunkt
am Stellelement weiter nach unten verlagert werden
kann. Die Spann- oder Spiralfeder dient als Kraftspeicher
für die Antriebskraft, die erforderlich ist, um den Netz-
stecker aus der Stauposition in die Greifposition zu be-
wegen. Als mechanischer Kraftspeicher verfügt eine
Spann- oder Spiralfeder über eine hohe mechanische
Zuverlässigkeit, leichte Bedienbarkeit, einen vergleichs-
weise geringen Platzbedarf und günstige Kosten. Wenn
die Spiralfeder der Kabeltrommel eine größere Spann-
kraft aufweist als die Spann- oder Spiralfeder des Stell-
elements, ist es möglich, die Spann- oder Spiralfeder
beim Aufwickeln des Kabels um die Kabeltrommel zu
spannen, wobei für die Anreichfunktion des Stellele-
ments die Spann- oder Spiralfeder unabhängig von der
Kabeltrommel entsperrbar ausgestaltet sein kann.
[0008] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
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Stellelement in der Stauposition des Netzsteckers zu-
mindest überwiegend oder vollständig vom Gehäuse des
Staubsaugers aufgenommen. Bei dieser Ausgestaltung
verändert sich das übliche Volumen eines Staubsaugers
durch das Stellelement nicht oder nur unwesentlich. Der
Staubsauger bleibt handlich und leicht handhabbar,
ohne dass an einer Stelle störende Bauteile hervorste-
hen. Auch aus Gründen der optischen Gefälligkeit und
Pflegeleichtigkeit ist es vorteilhaft, wenn ein Staubsauger
über eine möglichst geschlossene Oberfläche verfügt,
von der keine gesonderten Bauteile abstehen. Trotz des
in den Staubsauger integrierten Stellelementes ist der
Staubsauger in herkömmlichen Putzschränken verstau-
bar.
[0009] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung reicht
die translatorische Bewegungsbahn des Stellelements
von einem gehäusenahen unteren Anschlag zu einem
gehäusefernen oberen Anschlag, der einen größeren
Abstand zum Boden aufweist als der untere Anschlag.
Das Stellelement dreht sich also nicht um eine Drehach-
se, sondern die Bewegung ist vom Staubsauger weg aus
einer bodennahen Lage in eine höhere Ebene, insbeson-
dere etwa in die Handhöhe einer Bedienperson, gerich-
tet. Eine ununterbrochene translatorische Bewegung
stellt sicher, dass die Position des Stellelements, die dem
oberen Anschlag entspricht, möglichst schnell erreicht
wird.
[0010] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Bewegungsbahn des Stellelements gerade. Durch die
gerade Bewegungsbahn wird sichergestellt, dass bei mi-
nimalem Materialeinsatz eine maximale Anreichhöhe
des Stellelements erreicht wird. Zudem ist für eine Be-
dienperson leichter vorhersehbar, wohin das Stellele-
ment den Netzstecker befördern wird, hierdurch ist die
Bedienung leichter.
[0011] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
Stellelement motorisch antreibbar. Für den motorischen
Antrieb kommen verschiedene Motoren in Betracht. Ne-
ben elektrischen Stellmotoren kommen auch mechani-
sche Kraftspeicher, wie beispielsweise Spannfedern,
oder hydraulische oder pneumatische Stellelemente in
Betracht. Insbesondere wenn als motorischer Antrieb ein
Elektromotor verwendet ist, ist es vorteilhaft, diesen aus
einer netzunabhängigen Spannungsquelle mit elektri-
scher Energie (z. B. Akku, Kondensator) zu versorgen,
da die Anreichhilfe im Normalfall dann benötigt wird,
wenn noch keine Verbindung des Netzsteckers zum
Stromnetz hergestellt und demgemäß noch kein Strom
aus dem Netz verfügbar ist.
[0012] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
der Staubsauger einen Mikroprozessor aufweisen, mit
dem die Kontaktierung des Netzsteckers zum Stromnetz
überwachbar ist, wobei der Mikroprozessor bei Detektion
eines Kontakts eine Aktorik wie beispielsweise einen mo-
torischen Antrieb des Stellelements auslöst, durch die
die Gesamtlänge des Stellmotors veränderbar ist. Der
Mikroprozessor ermöglicht es also, das Stellelement im-
mer dann in die Ausgangsstellung zurückzubewegen,

wenn es nicht mehr benötigt wird, weil der Netzstecker
erfolgreich mit dem Stromnetz verbunden worden ist.
Durch diese Automatik wird die Zeit, in der das Stellele-
ment in den umgebenden Raum hineinragt und die Be-
dienperson stören oder behindern könnte, auf das not-
wendige Minimum reduziert.
[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist mit
dem Elektromotor, der für den Antrieb des Stellelements
vorgesehen ist, auch die Kabeltrommel rotierend antreib-
bar. Durch diese Maßnahme kann mit nur einem Motor
das Kabel auf die Kabeltrommel aufgewickelt und das
Stellelement in die Greifposition des Netzsteckers be-
wegt werden.
[0014] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist als
motorischer Antrieb für eine Ausfahrbewegung des Stel-
lelements ein Kraftspeicher, insbesondere eine Druckfe-
der, mit dem Stellelement verbunden, der manuell und/
oder motorisch spannbar ist. Die Druckfeder kann die in
ihr gespeicherte Spannkraft sehr schnell abgeben, um
den Netzstecker schnell in der Greifposition bereit zu hal-
ten. Für die Rückführung des Stellelements kann ein re-
lativ langsam laufender Motor mit hohem Drehmoment
verwendet werden, da hier die Geschwindigkeit nicht
mehr so wichtig ist. Diese Lösung erfordert auch keine
netzunabhängigen Spannungsquellen, da die Kraft für
die Ausfahrbewegung mechanisch gespeichert wird.
[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist das Stellelement um eine oder mehrere
Schwenkachsen verschwenkbar mit dem Gehäuse des
Staubsaugers verbunden. Durch die schwenkbare Ver-
bindung ergeben sich verbesserte Möglichkeiten, das
Stellelement an die Bedürfnisse eines Benutzers besser
anzupassen. Die Verschwenkmechanik kann auch die
Funktion einer Art Überlastkupplung ausfüllen, die eine
Verschenkbewegung immer dann zulässt, wenn das
Stellelement wegen zu großer seitlich einwirkender Kräf-
te abzubrechen droht.
[0016] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Ausfahrlänge des Stellelements mechanisch oder elek-
tronisch auf eine Länge reduzierbar, die kleiner ist als
die theoretisch mögliche Gesamtlänge. Diese Funktion
erlaubt es, die Greifhöhe auf ein Höhenmaß festzulegen,
das niedriger liegt als die Greifposition, die der theore-
tisch möglichen Gesamtlänge entspricht.
[0017] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wirkt das Stellelement im Verlauf einer Einfahrbe-
wegung mechanisch auf einen Schwenkantrieb, mit dem
ein Schließmechanismus für zumindest eine Abdeck-
klappe betätigbar ist. Durch die Koppelung der Einfahr-
bewegung des Stellelements mit einem Schwenkantrieb
für eine Abdeckklappe kann sichergestellt werden, dass
der Netzstecker immer geschützt unter der Abdeckklap-
pe verwahrt ist, wenn der Staubsauger nicht gebraucht
wird.
[0018] Es wird darauf hingewiesen, dass jede der vor-
stehend erläuterten Ausgestaltungen der Erfindung für
sich oder in Kombination mit beliebigen anderen Merk-
malen der Erfindung kombinierbar ist, es sei denn, dass
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sich aus dem Beschreibungstext ausdrücklich etwas an-
deres ergibt.
[0019] Die vorstehende Erfindung soll anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden.
Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Staub-
saugers in einer seitlichen Querschnittsan-
sicht,

Figur 2 eine Ausführungsalternative zu dem in Fig. 1
dargestellten Staubsauger.

[0020] In Fig. 1 ist ein Staubsauger 1 gezeigt, in dem
sich ein Staubbeutel 2 befindet. Seinen Strom erhält der
Staubsauger 1 über einen Netzstecker 3, der in eine
Steckdose eingesteckt wird und von der aus der Strom
über das Kabel 4 zum Staubsauger 1 fließen kann. Das
Kabel 4 kann auf einer Kabeltrommel 5 aufgewickelt wer-
den, deren Spiralfeder 7 über eine Entriegelungstaste 6
entsperrbar ist, damit die Kabeltrommel 5 von der Spi-
ralfeder 7 angetrieben das Kabel 4 auf die Kabeltrommel
5 aufrollt.
[0021] Die elektrischen Funktionen des Staubsaugers
1 werden bevorzugt von einem Mikrocontroller 8 gesteu-
ert. In den Mikrocontroller 8 sind auch Kontroll- und/oder
Steuerungsfunktionen für die Ein- und/oder Ausfahrbe-
wegungen des Stellelements integrierbar.
[0022] In den Staubsauger 1 ist ein Teleskopstab 9 als
Beispiel für ein erfindungsgemäßes Stellelement einge-
baut, dessen Baulänge je nach Ausfahr- bzw. Auszugs-
stellung variabel ist. Die Längenvariabilität des Teleskop-
stabs 9 wird durch den Pfeil angedeutet, der sich neben
dem Teleskopstab 9 befindet. In der in Fig. 1 abgebilde-
ten Ausfahrstellung befindet sich der Teleskopstab 9 auf
einer etwa halben Höhe, die Länge des Teleskopstabs
9 könnte sich durch das Ausziehen oder Ausfahren wei-
terer Teleskopbauteile erhöhen. Wird der Teleskopstab
9 komplett eingefahren bzw. eingeschoben, verschwin-
det er mit zumindest dem wesentlichen Teil seiner Bau-
höhe im Gehäuse des Staubsaugers 1. Ist der Teleskop-
stab 9 komplett ausgefahren oder ausgezogen, überragt
sein oberes Ende die Bauhöhe des Staubsaugers 1 er-
heblich. Der Netzstecker 3 wird dann in einer Höhe ge-
halten, in der er leicht ergriffen werden kann.
[0023] Während die voll eingeschobene bzw. einge-
fahrene Stellung des Teleskopstabs 9 zumindest in etwa
der Stauposition des Netzsteckers 3 entspricht, ergibt
sich aus einer teilweisen oder vollständigen Auszugs-
oder Ausfahrhöhe des Teleskopstabs 9 die der Ausfahr-
bzw.
[0024] Auszugshöhe entsprechende Greifposition des
Netzsteckers 3. Hieraus ergibt sich, dass die Gesamt-
länge des Teleskopstabs 9 als Stellelement in der Greif-
position des Netzsteckers 3 die Gesamtlänge des Stell-
elements in der Stauposition des Netzsteckers 3 über-
steigt.
[0025] Der Teleskopstab 9 kann von Hand ausgezo-
gen und wieder eingeschoben werden, es ist jedoch auch

möglich, den Teleskopstab 9 als erfindungsgemäßes
Stellelement motorisch anzutreiben. In dem in Fig. 1 ab-
gebildeten Ausführungsbeispiel ist ein Getriebemotor 10
gezeigt, der sich aus dem Motor M und dem Getriebe G
zusammensetzt. Die Drehzahlen des Motors M können
über das Getriebe G auf einen Drehzahlwert umgewan-
delt werden, der einer gewünschten Ein- bzw. Ausfahr-
geschwindigkeit des Teleskopstabs 9 entspricht.
[0026] An Stelle einer elektromotorischen Lösung mit
einem Getriebemotor 10 ist es auch möglich, die Erfin-
dung mittels einer Druckfeder 11 zu realisieren. Im Aus-
führungsbeispiel befindet sich die Druckfeder 11 direkt
unterhalb des Teleskopstabs 9, so dass zur Übertragung
der in der Druckfeder 11 gespeicherten Antriebskraft kei-
ne Kraftumlenkungen erforderlich sind, sondern die Kraft
in linearer Richtung direkt auf den Teleskopstab 9 über-
tragen werden kann.
[0027] Im Staubsauger 1 ist außerdem eine Span-
nungsquelle 12 gezeigt, in der elektrische Antriebsener-
gie speicherbar ist, um den Getriebemotor 10 unabhän-
gig von einer Spannungsversorgung aus einer Steckdo-
se zu machen. Eine eigene Spannungsquelle 12, die
durch Batterien, Akkumulatoren oder auch als Gold-Cap-
Kondensatoren realisierbar sind, ist in Verbindung mit
elektrischen Antrieben sinnvoll, da der Anwendungsfall
des erfindungsgemäßen Stellelements immer erst dann
auftritt, wenn ein Netzstecker 3 erst noch in eine Steck-
dose gesteckt werden soll und deshalb aus einem Strom-
netz noch keine stromnetzseitige Stromversorgung zur
Versorgung des Getriebemotors 10 mit Antriebsstrom
hergestellt ist. Der Getriebemotor 10 kann dann die von
ihm benötigte Antriebsenergie aus der Spannungsquelle
12 erhalten. Nach Herstellung der Verbindung des Netz-
steckers 3 mit einem Stromnetz kann die Spannungs-
quelle 12 aus dem Stromnetz wieder neu aufgeladen
werden.
[0028] Am Ende des Teleskopstabs 9 befindet sich im
Ausführungsbeispiel eine Halteöse 13, von der der Netz-
stecker 3 gehalten ist. Die Halteöse 13 ist im Verhältnis
zum Netzstecker so gestaltet, dass das Kabel 4 zwar
durch die Halteöse 13 hindurchgleiten kann, nicht jedoch
der Netzstecker 3. Die Halteöse 13 wirkt so als eine Art
Anschlag, insbesondere beim Aufrollen des Kabels 4 auf
die Kabeltrommel 5. Die Halteöse 13 schafft eine defi-
nierte Relativlage des Netzsteckers 3 zum Stellelement,
in der der Netzstecker 3 zusammen mit dem Stellelement
wieder gut in die Stauposition zurückgeführt werden
kann.
[0029] Wenn die Spannkraft der Spiralfeder 7 größer
ist als die Spannkraft der Druckfeder 11, ist es möglich,
mit der Kraft der Spiralfeder 7 das Kabel 4 auf die Ka-
beltrommel 5 aufzuwickeln und, sobald der Netzstecker
3 an der Halteöse 13 anschlägt, auch den Teleskopstab
9 gegen die Spannkraft der Druckfeder 11 zusammen-
zuziehen, so dass in dieser eine ausreichende Kraft ge-
speichert ist, um bei einem späteren Bedarf den Tele-
skopstab 9 wieder ausfahren zu können. Beim späteren
Ausfahren ist es jedoch erforderlich, die Kabeltrommel 5
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in einen Freilauf zu schalten, um die Druckfeder 11 für
eine Ausfahrbewegung von der Spannkraft der Spiralfe-
der 7 zu entlasten und so eine Ausfahrbewegung möglich
zu machen. Auf diese Weise könnte ein erfindungsge-
mäßes Stellelement rein mechanisch über eine Feder-
kraft als motorischer Antrieb realisiert werden.
[0030] Auch wenn dies in Fig. 1 nicht dargestellt ist,
kann der Netzstecker 3 in seiner Stauposition in einer im
Staubsaugergehäuse vorgesehenen Vertiefung oder
Ausnehmung verschwinden. Insbesondere, wenn der
Netzstecker 3 in seiner Stauposition von einer Abdeck-
klappe ganz oder teilweise abgedeckt ist, ist es vorteil-
haft, wenn das Stellelement oder der motorische Antrieb
für das Stellelement im Verlauf einer Einfahrbewegung
mechanisch auf einen Schwenkantrieb wirkt, mit dem ein
Schließmechanismus zum Öffnen bzw. Schließen der
Abdeckklappe betätigbar ist.
[0031] Der Teleskopstab 9 besteht im Ausführungs-
beispiel aus mehreren, vorzugsweise starren, ineinander
verschiebbaren Bauteilen, wie beispielsweise Rohren.
Diese Konstruktionsweise verleitet dem Teleskopstab 9
eine vergleichsweise hohe Stabilität.
[0032] In einem beispielhaft vorgeschlagenen vollau-
tomatischen Betriebsmodus für den Gebrauch des Stel-
lelementes ist vorgesehen, über eine sich in dem Bedi-
enfeld des Staubsaugers befindliche Taste, die in Fig. 1
nicht näher dargestellt ist und die per Hand oder Fuß
betätigt werden kann, den Antrieb zum Ausfahren des
Teleskopstabs 9 einzuschalten. Die Energie hierfür ent-
nimmt der Getriebemotor 10 der netzspannungsunab-
hängigen Spannungsquelle 12. Die Bedienperson kann
den Netzstecker 3 in einer ihr als ausreichend erschei-
nenden Greifposition ergreifen und in eine Steckdose
einstecken. Erkennt der Mikrocontroller 8 über einen ge-
eigneten Sensor, dass die Verbindung zum Stromnetz
hergestellt ist, löst der Mikrocontroller 8 einen Stellbefehl
an den Getriebemotor 10 aus, um den Teleskopstab 9
einzufahren und wieder im Gehäuse des Staubsaugers
1 zu versenken. Wird der Netzstecker 3 zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder vom Stromnetz getrennt, wird das
Kabel 4 wieder mittels der Entriegelungsvorrichtung 6,
die per Hand oder Fuß ausgelöst wird, auf die Kabel-
trommel 5 aufgerollt. Während des Betriebs des Staub-
saugers 1 kann die über den Netzstecker 3 verfügbare
Energie dazu genutzt werden, die Spannungsquelle 12
wieder aufzuladen. Damit ist der Staubsauger 1 für den
nächsten Gebrauch wieder darauf vorbereitet, den Te-
leskopstab 9 erneut auszufahren und den daran befe-
stigten Netzstecker 3 aus einer Stauposition in eine Greif-
position zu verbringen.
[0033] In einem beispielhaften halbautomatischen Be-
triebsmodus wird die Druckfeder 11 beim Versenken des
Teleskopstabs 9 gespannt. Durch eine sich am Staub-
sauger 1 befindliche, in Fig. 1 nicht dargestellte Taste,
wird die Druckfeder 11 entspannt, um den Netzstecker
3 vom Teleskopstab 9 in eine Greifposition gebracht zu
bekommen, wonach sich der Teleskopstab 9 von der
Druckfeder 11 angetrieben mit dem Kabel 4 und dem

Stecker 3 aus dem Gehäuse des Staubsaugers 1 her-
ausbewegt. Der Stecker 3 kann von der Bedienperson
in einer geeigneten Greifposition entnommen und kon-
taktiert werden. Bei der Kontaktierung erkennt der Mikro-
controller 8 über einen geeigneten Sensor, dass sich der
Staubsauger 1 am Netz befindet. Über die Ausgabe ei-
nes Stellsignals schaltet der Mikrocontroller 8 den Ge-
triebemotor 10 ein, um damit den Teleskopstab 9 moto-
risch wieder im Staubsauger 1 in der Ausgangsstellung
zu versenken. Dabei wird durch die Absenkbewegung
des Teleskopstabs 9 auch die Druckfeder 11 wieder ge-
spannt. Das Kabel 4 kann nach der Benutzung des
Staubsaugers 1 wieder über die Entriegelungsvorrich-
tung 6 auf die Kabeltrommel 5 aufgerollt werden. In dieser
Ausführungsform ist es auch möglich, den Teleskopstab
9 manuell im Staubsauger 1 zu versinken und dabei die
Druckfeder 11 zu spannen.
[0034] In Fig. 1 nicht zeichnerisch dargestellt, aber
möglich ist es, den Teleskopstab 9 gegebenenfalls auch
mit dem Getriebemotor 10 und/oder der Druckfeder 11
nach einer Ausgestaltung der Erfindung um eine
Schwenkachse schwenkbar anzuordnen, beispielswei-
se um bis zu 20 ° relativ zur senkrechten Ausrichtung.
Auf diese Weise kann eine Bedienperson die räumliche
Lage des Stellelements an seine individuellen Bedürfnis-
se anpassen.
[0035] Mittels einer an dem Getriebemotor 10 ange-
ordneten Drehzahlerkennung bzw. eines Umdrehungs-
zählers, die zeichnerisch nicht näher dargestellt sind, und
einer Endlagenerkennung, die ebenfalls nicht dargestellt
ist, kann die Ausfahrhöhe des Teleskopstabs 9 über eine
im Mikrocontroller 8 vorgesehene Programmierfunktion
nach Bedarf an die Körpergröße einer Bedienperson an-
gepasst werden. Eine Sensorsteuerung der Funktion ist
möglich. Wird der Staubsauger von mehreren Bedien-
personen verwendet, kann mit Hilfe dieser Funktion das
System individuell auf jeden Benutzer eingestellt wer-
den. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn die Programmierfunk-
tion mit einer Parametrierung versehen ist.
[0036] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
der Getriebemotor 10 nicht nur zur Bewegung des Tele-
skopstabs 9, sondern gleichzeitig oder nacheinander
zum Drehen der Kabeltrommel 5 verwendet werden. Bei
einer solchen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Staubsaugers ist es jedoch insbesondere sinnvoll, den
zuvor beschriebenen vollautomatischen Betrieb zu ver-
wenden.
[0037] Die Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung
der Erfindung, bei der eines der Bauteile des Stellele-
ments als Spann- beziehungsweise als Spiralfeder 14
ausgestaltet ist. Während der untere Teil des Stellele-
ments als rohrartige Führung 15 oder als drehbares Rohr
mit Innengewinde gestaltet ist, in der die Spannfeder 14
auf und ab beweglich ist, besteht das nach oben aus-
fahrbare Bauteil aus einer Spannfeder 14, durch die das
Kabel 4 hindurchgeführt ist. Das Stellelement wird in ei-
ner Ausfahrstellung durch die seitlich flexible Spannfeder
14 weniger anfällig gegen seitliche Zugbelastungen,
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wenn das Kabel 4 noch weiter ausgerollt werden soll, um
eine Steckdose erreichen zu können. Gleichwohl ist die
Spiralfeder 14 stabil genug ausgelegt, um den Netzstek-
ker 3 in eine Greifposition nach oben bewegen zu kön-
nen. Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel
ist neben dem Führungsrohr 15 als weiteres Bauteil nur
die Spiralfeder 14 gezeigt, natürlich kann als Stellele-
ment auch ein Teleskopstab 9 verwendet werden, der
mehr als zwei teleskopierbare Bauteile aufweist und bei
dem nur das End- oder ein Zwischenstück als Spann-
oder Spiralfeder 14 ausgestaltet ist.
[0038] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es möglich, auf das in Fig. 2 eingezeichnete
Führungsrohr 15 zu verzichten und die Basis 16 für die
Spiralfeder 14 ortsfest im Staubsauger 1 anzuordnen.
Bei dieser Ausgestaltung besteht das gesamte Stellele-
ment nur aus der Spiralfeder 14, die in einer entspannten
Stellung den am oberen Ende befindlichen Netzstecker
3 in eine Greifposition befördert hat. Wird die Spiralfeder
14 beim Aufrollen des Kabels 4 in der letzten Phase eines
Aufrollvorgangs vom Netzstecker 3 von der stärkeren
Kraft der Spiralfeder 7 in das Gehäuse des Staubsaugers
1 gezogen, speichert die Spiralfeder 14 dabei eine
Spannkraft, mit der zu einem späteren Zeitpunkt der
Netzstecker 3 bei einer Entspannung der Spiralfeder 14
wieder aus der Stauposition in eine Greifposition ver-
bracht werden kann. Auch hier ist es sinnvoll, für eine
Ausfahrbewegung die Kabeltrommel 5 in einen Freilauf
zu schalten, um eine ungehinderte Ausfahrbewegung
der Spiralfeder 14 zu ermöglichen. Die Spiralfeder 7 wird
vorteilhaft erst bei einem weiteren Ausrollen des Kabels
4 wieder gespannt.
[0039] Die vorstehende gegenständliche Beschrei-
bung dient nur der Erläuterung der Erfindung. In keinem
Fall ist die Erfindung auf das vorstehend beschriebene
Ausführungsbeispiel beschränkt. Einem Fachmann ist
es möglich, die vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispiele auf eine ihm als geeignet erscheinende Weise
an einen konkreten Anwendungsfall anzupassen und
einzelne Bestandteile der Ausführungsbeispiele in belie-
biger Weise miteinander zu kombinieren.

Patentansprüche

1. Staubsauger (1) mit einem auf einer Kabeltrommel
(5) aufwickelbaren Kabel (4) und einem damit ver-
bundenen Netzstecker (3), der mittels einer Hilfsvor-
richtung mit einer daran befestigten Halteöse (13)
aus einer Stauposition in eine Greifposition verlager-
bar ist, und die Hilfsvorrichtung ein entlang einer de-
finierten Bewegungsbahn bewegliches Stellelement
aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gesamtlänge des Stellelements variabel
ist und die Gesamtlänge des Stellelements in der
Greifposition des Netzsteckers (3) die Gesamtlänge
des Stellelements in der Stauposition des Netzstek-

kers (3) übersteigt.

2. Staubsauger (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement aus einer Mehrzahl von Bau-
teilen zusammengesetzt ist, durch deren jeweilige
Relativlage zueinander die Gesamtlänge des Stell-
elements variabel ist und insbesondere teleskopier-
bare Rohre, Stäbe und/oder Leisten aufweist.

3. Staubsauger (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement ganz oder teilweise als Fe-
der, insbesondere Spann- oder Spiralfeder (14) aus-
gestaltet ist, und/oder das Stellelement weist eine
Spann- oder Spiralfeder (14) auf.

4. Staubsauger (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spiralfeder (14) der Kabeltrommel (5) eine
größere Spannkraft aufweist als die Spannfeder
(14).

5. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement in der Stauposition des Netz-
steckers (3) zumindest überwiegend oder vollstän-
dig vom Gehäuse des Staubsaugers (1) aufgenom-
men ist.

6. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die translatorische Bewegungsbahn des Stel-
lelements von einem gehäusenahen unteren An-
schlag zu einem gehäusefernen oberen Anschlag
reicht, der einen größeren Abstand zum Boden auf-
weist als der untere Anschlag.

7. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bewegungsbahn des Stellelements gerade
ist.

8. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement motorisch antreibbar ist.

9. Staubsauger (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass als motorischer Antrieb ein Elektromotor ver-
wendet ist, der aus einer netzunabhängigen Span-
nungsquelle (12) mit elektrischer Energie versorgbar
ist.
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10. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Staubsauger (1) einen Mikroprozessor (8)
aufweist, mit dem die Kontaktierung des Netzstek-
kers (3) zum Stromnetz überwachbar ist, und der
Mikroprozessor (8) bei Detektion eines Kontakts ei-
ne Aktorik auslöst, durch die die Gesamtlänge des
Stellelements veränderbar ist.

11. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit dem Elektromotor die Kabeltrommel (5) ro-
tierend antreibbar ist.

12. Staubsauger (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass als motorischer Antrieb für eine Ausfahrbewe-
gung des Stellelements ein Kraftspeicher, insbeson-
dere eine Druck- oder Spannfeder, mit dem Stellele-
ment verbunden ist, der manuell und/oder motorisch
spannbar ist.

13. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement um eine oder mehrere
Schwenkachsen verschwenkbar mit dem Gehäuse
des Staubsaugers (1) verbunden ist.

14. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausfahrlänge des Stellelements mecha-
nisch oder elektronisch auf eine Länge reduzierbar
ist, die kleiner ist als die theoretisch mögliche Ge-
samtlänge.

15. Staubsauger (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement im Verlauf einer Einfahrbe-
wegung mechanisch auf einen Schwenkantrieb
wirkt, mit dem ein Schließmechanismus für zumin-
dest eine Abdeckklappe betätigbar ist.
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